
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Grundsätze der Spendenmittelvergabe 

 

Grundvoraussetzungen: 

• Förderung ehrenamtlichen Engagements in eingetragenen 

Vereinen/Bürgerinitiativen/Stiftungen 

• Zum Zeitpunkt der Förderung ein als gemeinnützig anerkannter Verein und besitzt 
einen gültigen Freistellungbescheid des Finanzamtes  

• Berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen       

• Förderung von Projekten, nicht Vereinsarbeit an sich 

• Förderung von Projekten aus den Bereichen Kultur, Soziales/Bildung/Gesundheit, 

Sport und Umwelt 

• Förderung von Projekten in Jena, Pößneck und dem Umland 

 

Entscheidungskriterien: 

• Dauer und Intensität der ehrenamtlichen Tätigkeit 

• Image des Vereins 

• Nachhaltigkeit der Projekte 

• Hilfe zur Selbsthilfe oder Anschubfinanzierung für Projekte (keine Dauerförderung) 

• Keine Basiskosten für Personal, Miete und Reisen 

• Keine Förderung von wirtschaftlich ausgerichteten Institutionen mit 

Gewinnerwirtschaftung 

• Keine Förderung von parteipolitischen Aktivitäten 

• Förderung nur einmal jährlich 

 

Vergabeverfahren: 

• Schriftliche Projektanträge mit Vorstellung des Vereins und der Projektbeschreibung 

 


